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Flugzeugbeschaffung
Im Rahmen der Evaluationsarbeiten für die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges werden
sich — verteilt über die Monate Juni bis August 1974 — verschiedene Vertreter der Gruppe für
Rüstungsdienste, Piloten der Fliegertruppen und Angehörige der Abteilung der Militärflugplätze
in den USA aufhalten. Sie haben den Auftrag, einerseits Abklärungen und Verhandlungen tech-
nischer und kommerzieller Art durchzuführen und anderseits die Durchführung der im Spät-

sommer in der Schweiz vorgesehenen Truppenversuche mit dem Tiger II, F-5 E vorzubereiten.
Ziel der Evaluationsarbeiten ist es, noch vor Ende des Jahres dem Bundesrat Antrag für die
Typenwahl zu stellen.

Ii Flugwaffe und. Fliegerabwehr »

a«.r ie/» Bm'cF/ ier BtOTt/einf/er a» die Ba«derrerröOTt»/«ng z'/Fer die Ko«zep/z'o» der
zwdzddmcAe« LaKde.jrer/eidig««g 6. 6. 1966

F/agtea//e a/zd F/iegeraèzee/zr

Es ist Aufgabe der Luftverteidigung, Bevölkerung und Armee bei Luftgefahr zu warnen sowie
feindliche Luftstreitkräfte zu bekämpfen, um dem Gegner das Erringen der Luftüberlegenheit
und die Einwirkung auf die Kampfhandlungen unserer Erdtruppen zu erschweren. Flugwaffe und
Fliegerabwehr ergänzen sich in der Erfüllung dieser Aufgabe.

Im Raumschutz trachten Flugwaffe und Fliegerabwehr danach, dem Gegner die Luftaufklärung
und den Angriff auf unsere Truppen innerhalb eines beschränkten Raumes und während einer
begrenzten Zeit zu verwehren oder mindestens zu erschweren. Der Schutz unserer Erdtruppen ist
bis auf eine Höhe von rund 3000 m über dem Boden in erster Linie Aufgabe der Fliegerabwehr-
kanonen. Flugzeuge werden in Ergänzung der Fliegerabwehr vor allem dort eingesetzt, wo diese

nicht hinzuwirken vermag.
Im Einsatz gegen Erdziele wird die Flugwaffe vor allem zur indirekten Unterstützung unserer
Erdtruppen herangezogen. Sie bekämpft die Entfaltung und den Einsatz gegnerischer Kräfte aus-
serhalb der Reichweite der übrigen Waffen. Die Bekämpfung von Erdzielen ist die Hauptaufgabe
unserer Flugwaffe.
Die nachhaltige Bekämpfung von Erdzielen erfordert den konzentrierten Einsatz einer Mehrzahl
an Flugzeugen oder wiederholte Angriffe auf das gleiche Ziel. Solche Angriffe verlangen in der
Regel, dass die feindliche Fliegerabwehr im Zielgebiet niedergehalten wird. Überdies kann der
Schutz unserer Jagdbomber durch eigene Kampfflugzeuge notwendig werden.

Handstreicharüge Angriffe einzelner Flugzeuge oder Patrouillen versprechen eine geringere Wir-
kung am Ziel. Sie können jedoch vom Gegner nur schwer abgewehrt werden, sofern sie über-
raschend im Tief- oder Tiefstflug und unter Ausnützung der Dämmerung erfolgen. Überfälle auf
bereits bekannt oder leicht auffindbare Objekte lassen sich auch mit älteren Jagdbombern durch-
führen.

Der Ffagtti«//e oW/egf /«•»«• tfz'e Lzz/to/F/ärzrag

Zur Gewährleistung eines zeit- und lagegerechten Einsatzes der Flugwaffe und der Fliegerabwehr-
waffen muss die Führung ein möglichst umfassendes Bild der Lage in der Luft und auf der
Erde gewinnen. Der Einsatz der Flugwaffe und der Fliegerabwehrlenkwaffen wird so lange als

möglich von einer Einsatzzentrale aus geführt und mit der Kanonenfliegerabwehr koordiniert.
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